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11.3 Bern, 29. Mai 2008 

Kantone rufen zur Urne!  

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) hat an ihrer Plenarversammlung 
vom 29. Mai die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aufgerufen, sich an der 
Abstimmung vom 1. Juni zu beteiligen und den Verfassungsartikel zur Kran-
kenversicherung abzulehnen. Für Versicherte und Patientinnen und Patien-
ten bringt der Verfassungsartikel viele Nachteile. Er ist unklar, undemokra-
tisch und unerwünscht.  

Aus Sicht der Kantone ist der Verfassungsartikel aus demokratischen und staats-
politischen Gründen abzulehnen. Heute leistet die Öffentlichkeit jährlich 8 Mrd. 
CHF an die Gesundheitsversorgung. Der Verfassungsartikel schreibt vor, dass 
diese Gelder künftig an die Kassen fliessen sollen. Damit verliert die Öffentlichkeit 
ihre demokratische Mitsprache- und Kontrollmöglichkeit über die Verwendung von 
Steuermitteln. Wesentliche Bestimmungen des Verfassungsartikels sind überdies 
unklar. So ist sogar unter den Befürwortern umstritten, ob die Vorlage als Basis für 
die Einführung der sogenannten Vertragsfreiheit dienen soll.  

Die Kantone sprechen sich durchaus für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Wettbe-
werb aus. Diese Grundsätze sind aber bereits im KVG verankert und wurden mit 
der soeben verabschiedeten Revision des Krankenversicherungsgesetzes ge-
stärkt. Die neuen Bestimmungen sollen nun ohne Verzögerung und ohne unnötige 
Schlaufe über unklare Verfassungsdiskussionen umgesetzt werden.  
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